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§ 6 
Schiedsgericht 

Der Vorstand kann bei schwerwiegenden Streitfällen innerhalb des 
Klubs die Entscheidung eines Schiedsgerichts herbeiführen. 
Jede der streitenden Parteien benennt 2 Vertrauensmänner. 
Der 1. Vorsitzende ist Obmann des Schiedsgerichts und leitet die 
Verhandlungen. Ist er selbst Betroffener, übt der 2. Vorsitzende 
diese Funktion aus. 
Die Verhandlungen sind nicht öffentlich. 
An der Abstimmung haben sich alle ~Iitglieder des Schiedsgerichts 
zu beteiligen. Stimmenthaltung ist unzulässig. 
Das Fassen der Beschlüsse erfolgt mit Stimmenmehrheit. Bei der 
Abstimmung stimmt das an Jahren ältere Mitglied zuerst, der 
Vorsitzende stimmt zuletzt. 
Der Schiedsspruch ist unanfechtbar. - Über die Verhandlung ist 
ein Protokoll zu führen. 

§ 7 
Ehrungen 

Der Klub führt Ehrungen gemäß den Bestimmungen des DK-Verbandes
 
durch. Uber klubinterne Ehrungen möge eine spätere Hauptver­

sammlung beschließen.
 

§ 8 
Satzungsänderungen 

Satzung und Satzungsänderungen bedürfen der Zustimmung von min­
destens 2/3 der anwesenden Mitglieder einer HauptversammJ.ung. Die 
Änderungsabsicht muß aus der rechtzeitig bekanntzugebenden Tages­
ordnung ersichtlich sein. 

§ 9 
Geschäftsordnung 

Eine Geschäftsordnung, in welcher der Ablauf der Hauptversammlung 
und der Vorstandsarbeit geregelt Ivird, soll vom Vorstand erarbeitet 
und der Hauptversammlung zur Annahme vorgelegt werden. 

§ 10
 
Auflösung und Liquidation
 

Die Auflösung des Klubs kann nur in einer besonderen, zu diesem 
Zweck einberufenen außerordentlichen Hauptversammlung mit einer 
3/4-Mehrheit der ersc~ienenen Mitglieder beschlossen werden. 
Im Falle der Auflösung werden die finanziellen 'Iittel zur Ab­
deckung der anstehenden Verbindlichkeiten des Klubs verwendet. 
Ein Uberschuß wird dem DK-Verband oder ei~er aner~annten Ei~­
richtung zur FJrderung des Jagdgebrauchshundwesens tibereignet. 

§ 11 
Inkrafttreten 

Diese Satzung ist von der Hauptversammlung am 10.6.1973 in 
Heiligenrode beschlossen worden. Sie tritt mit dem Tage der 
behördlichen Genehmigung in Kraft. 
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Unterschriften: 

1. gez. Dr. Fritz Kluge, 2820 Bremen 70, Birkenhof 49 

2. gez. Dr. Alfons Lemper, 2805 Gr. Mackenstedt, Am großen Feld 21 

3. gez. G. Heitshausen, 2876 Coldewai 

4. gez. Philipp Gartelmann, 2800 Bremen, Oberblockland 14 

5. gez. Friedrich Wilkens, 2179 Steinau 227 

6. gez. Christa Hansolann, 2804 LilienthaI, Moorh.Landstr. 2a 

7. gez. Karl-Georg Prüser, 2815 Langwedel, Große Str. 6 


